
Kindes- und Erwachsenenschutz

Bei der Führung der Vormundschaften, Beiratschaften und Beistandschaften nach ZGB werden
hauptsächlich Interessen von Kindern und Jugendlichen sowie von geistig behinderten und / oder sozial
benachteiligten Erwachsenen in persönlichen, rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten vertreten und für
deren Schutz und Betreuung gesorgt.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Zentrale Dienste.

Zuständige Abteilung
Zentrale Dienste

https://www.birr.ch/verwaltung/abteilungen/zentrale-dienste.html/112?domainID=1&language=de&treeID=167
https://www.birr.ch/verwaltung/abteilungen/zentrale-dienste.html/112/unit/80

